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Untere Denkmalschutzbehörden 

siehe Verteiler

Durchführung des Denkmalschutzgesetzes
Hier: Verhältnis des Gräbergesetzes zum Denkmalschutzgesetz LSA

Aus gegebenen Anlass, weise ich auf Folgendes hin:

Zweck des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft - Gräbergesetz (GräbG1)) ist es gemäß § 1 Abs. 1 GräbG 

den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft in besonderer Weise zu gedenken 

und für zukünftige Generationen die Erinnerung daran wach zu halten, welche 

schrecklichen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben.

Magdeburg, 25. Jul. 2018
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§ 2 Abs. 1 GräbG bestimmt, dass die Gräber von Krieg- und Gewaltherr­

schaftsopfern nach § 1 Abs. 2 GräbG dauernd bestehen bleiben und deswe­

gen auch über ein zeitlich unbegrenztes Ruherecht verfügen. Diese Ruh- 

rechtsgräber sind nach § 5 Abs. 3 Satz 1 GräbG von den Ländern zu erhalten, 

wozu sie die in § 5 Abs. 3 Satz 2 GräbG benannten einmaligen und laufenden 

Erhaltungsmaßnahmen zu veranlassen haben. Aus der fehlenden Ruhefrist 

resultiert, dass solche Grabstellen permanent ihrer bestattungsrechtlichen
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Funktion entsprechen und dabei den in § 2 der Allgemeinen Verwaltungsvor­

schrift zum Gräbergesetz (GräbVwV2)) für würdige Ruhestätten definierten Ge­

samtzustand dauerhaft aufweisen müssen.
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Nach § 12 Abs. 1 GräbG werden die Aufgaben nach dem Gräbergesetz von den nach Landesrecht 

zuständigen Stellen wahrgenommen.

In § 2 Abs. 1 Nr. 5 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise 

zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom3)) wird als zuständige Stelle für die Durchfüh­

rung von Aufgaben nach dem Gräbergesetz die Gemeinde bestimmt.

Hiernach obliegen die Aufgaben zur Feststellung von Kriegsgräber, die Auskunftserteilung, die Er­

haltung von Gräbern sowie die Zustimmung zur Verlegung von Gräbern den Gemeinden.

Wesentliches Kriterium aller gräbergesetzlichen Maßnahmen ist es, Gräber und Grabanlagen in 

einem gern. § 2 GräbVwV dem Gräbergesetz entsprechenden Zustand zu erhalten.

Gern. § 2 Abs 5 GräbVwV sollen vor der Anlegung, Ausgestaltung, Änderung und Erweiterung ge­

schlossener Begräbnisstätten die für Naturschutz, Landschafts- und Denkmalpflege zuständigen 

Stellen und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. gehört werden. Bei Begräbnisstät­

ten mit ausländischen Opfern unterliegen Erhaltungsmaßnahmen entsprechend der bestehenden 

Abkommen über Kriegsgräberfürsorge der im Bundesgebiet bestatteten ausländischen Toten zu­

sätzlich einem Zustimmungsvorbehalt der jeweiligen Herkunftsstaaten. Dies wird durch das Minis­

terium für Inneres und Sport des Landes Sachse-Anhalt über das Auswärtige Amt in Berlin herge­

stellt.

Auf Grund der vorrangig geltenden bundesgesetzlichen Regelungen bezüglich der Gräber 
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, unterliegen Erhaltungsmaßnahmen an den Grä­
bern keinem verfahrensrelevanten Zustimmungs- oder Genehmigungsvorbehalt nach dem 
Denkmalschutzgesetz LSA.

Entsprechend § 2 Abs. 5 GräbVwV soll die zuständige Stelle für Denkmalpflege (die Denkmal­

schutzbehörden und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie) lediglich angehört wer­

den. Dieser Regelung wird mit der Aufforderung und Abgabe einer fachlichen Stellungnahme sei­

tens der zuständigen Stelle für Denkmalpflege genüge getan. Für die Erteilung einer denkmalrecht­

lichen Genehmigung fehlt es an einer Rechtsgrundlage im vorrangig geltenden bundesgesetzlichen 

Gräbergesetz.
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Die zuständige untere Denkmalschutzbehörde hat ihre Stellungnahme mit dem Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologie abzustimmen, damit im Falle der gleichzeitigen Anhörung von un­

terer Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eine mög­

lichst inhaltsgleiche Stellungnahme erfolgt. Das Ergebnis der Abstimmung ist schriftlich zu doku­

mentieren und der Vorgangsakte beizufügen.

Ich bitte um entsprechende Beachtung.

Die vorgenannten Regelungen beziehen sich ausschließlich auf festgestellte Gräber nach dem Grä­

bersetz. Grabungen zur Bergung von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft bei denen archäolo­

gische Belange berührt sein können, werden hiervon nicht erfasst.

Im Auftrag

Nolte

1) Gräbergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 

Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586)

2) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 21. Mai 1969 (BAnz. Nr. 100 vom 3. Juni 1969), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaitungsvorschrift zum Gräbergesetz 

vom 12.9.2007 (Gemeinsames Ministerialblatt 2007 S. 912)

3) Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht vom 7. Mai 1994 

(GVBI. LSA 1994, 568), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Februar 2017 (GVBI. LSA S. 28)
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